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N
achdem bereits erste Schrit-
te in der Steuerverwaltung 
gegangen worden waren, 
schlossen der Hauptperso-

nalrat und der damalige Finanzmi-
nister Kurt Faltlhauser im Jahr 2002 
eine Dienstvereinbarung über die 
„Wohnraumarbeit im Geschäftsbe-
reich des Bayerischen Staatsministe-
riums der Finanzen“. 

Die Regelung musste damals den 
Vergleich mit den Möglichkeiten in 
der Privatwirtschaft nicht scheuen – 
ja im Gegenteil, das Finanzressort 
war geradezu ein Vorreiter in dieser 
Frage! 

Erfolgsmodell Telearbeit
In der Folge sollte sich die Telear-
beit als Erfolgsmodell erweisen! Die 
größten Blöcke bildeten dabei die 
Betriebsprüfung und die Arbeitneh-
merveranlagung, beide in den Finanz-
ämtern. So wurde es vielen hundert 
Betriebsprüferinnen und Betriebsprü-
fern ermöglicht, losgelöst von den 
Zwängen der Zeiterfassung völlig 
ergebnisorientiert zu arbeiten; die zu 
erreichenden Ziele werden bis heute 
schriftlich vereinbart und sind nicht 
selten sehr ambitioniert. 
Ähnlich im zweiten großen Block, 
der es im Rahmen eines Kontingents 

vorwiegend Kolleginnen mit kleinen 
Kindern erlaubt, frühestmöglich und 
zu einem hohen Arbeitszeitanteil 
aus Mutterschutz und Beurlaubung 
zurückzukommen. Man kann ohne 
Übertreibung davon ausgehen, dass 
den Finanzämtern dadurch mehr als 
hundert MAK zusätzlich zur Verfü-
gung gestanden haben und weiterhin 
stehen.

Daneben wurde auf der Basis der 
Dienstvereinbarung zunehmend auch 
in anderen Bereichen und Tätigkeiten 
Telearbeit ermöglicht, etwa beim Lan-
desamt für Finanzen oder den Berei-
chen der IuK.

Telearbeit: 
Vorurteile begraben, Möglichkeiten nutzen!
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Details vor Ort  
sinnvoll zu regeln
Die bfg hatte sich diesen modernen 
Formen der Arbeit früh geöffnet, war 
aber immer auch darauf bedacht, 
dass die Beschäftigten, die nicht an 
der Telearbeit teilnehmen (können), 
dabei keine Nachteile davontragen. 
Freilich galt es, die konkrete Ausge-
staltung in diesem Sinne vor Ort ver-
antwortungsbewusst zu regeln.

Seit den Anfängen sind inzwischen 
zwei Jahrzehnte vergangen. Durch 
die beschleunigte Digitalisierung der 
meisten Bereiche unserer Verwaltun-
gen hat sich die Arbeitswelt in weiten 
Bereichen der Finanzverwaltung ganz 
erheblich verändert. Sie ist wesentlich 
flexibler geworden, vieles lässt sich 
heute papierlos und ortsungebunden 
erledigen, sei es überwiegend oder 
nur punktuell. 

Technische Entwicklungen
Diese weitgehenden technischen 
Fortschritte bedeuten für die Be-
schäftigten auf der einen Seite oft 
genug eine erhebliche Belastung in 
ihrem Arbeitsalltag und nicht selten 
gravierende Beeinträchtigungen der 
persönlichen Souveränität bei der Be-
arbeitung (z.B. durch Risikomanage-
mentsysteme). Auf der anderen Seite 
bieten sie die Chance auf ein wesent-
lich flexibleres und weniger ortsge-
bundenes Arbeiten. Die bfg hält es 
auch deshalb für erforderlich, dass 
den Beschäftigten diese Möglichkei-
ten stärker eingeräumt werden! 

Arbeitszeitverordnung  
und EuGH
Leider haben sich die rechtlichen Rah-
menbedingungen eher zum Nachteil 
entwickelt! Da ist zum einen unsere 
Arbeitszeitverordnung, die vor zwei 
Jahrzehnten in ihrem § 8a die Erpro-
bung neuer Arbeitszeitmodelle zuge-
lassen hatte, was Grundlage für die 
bekannten Formen unserer Telearbeit 
mitsamt der sogenannten „präsenz-
freien Tage“ war. Diese Vorschrift 
wurde längst aufgehoben. 

Zum anderen scheint die jüngste 
EuGH-Rechtsprechung, die am 14. 
Mai 2019 zum Thema Arbeitszeiter-
fassung ergangen ist, die Möglich-
keit von „Vertrauensarbeitszeit“ ein-
zuschränken. Der EuGH hat dabei 
entschieden, dass Arbeitgeber ein 
System einrichten müssen, um die 
tägliche Arbeitszeit aller Beschäftig-
ten zu erfassen. Ob und wie die Eu-
GH-Rechtsprechung Auswirkungen 
auf unsere Telearbeit hat, muss noch 
geklärt werden. 

Für die bfg steht dabei allerdings 
fest, dass Veränderungen der recht-
lichen Rahmenbedingungen nicht zu 
einer Gesamtverschlechterung füh-
ren dürfen. Denn unsere bisherigen 
Möglichkeiten der Telearbeit haben 
sich bewährt. Wir sollten sie ausbau-
en und nicht zurückdrehen! 

CSU: Vertrauensarbeitszeit 
muss möglich bleiben!
Hoffnungsvoll stimmt ein Beschluss 
der CSU-Landtagsfraktion bei deren 

Klausur in Kloster Banz vom 19. Sep-
tember. Die Regierungsfraktion for-
dert hier explizit: „Vertrauensarbeits-
zeit und flexible Arbeitszeitmodelle 
müssen möglich bleiben.“

Sollte das durch den Wegfall des § 
8a BayAzV und das EuGH-Urteil nicht 
mehr möglich sein, müssen nach An-
sicht der bfg zwingend die rechtlichen 
Grundlagen dafür wiederhergestellt 
werden! Denn eine Zeiterfassung ist 
in vielen Fällen des mobilen Arbeitens 
widersinnig und zerstört die beider-
seitigen Vorteile ergebnisorientierten 
Arbeitens. – Zeiterfassung macht für 
die bfg nur Sinn, wenn ein wesentli-
cher Teil der regelmäßigen Arbeitszeit 
in der Dienststelle zugebracht wird.

bfg fordert Ausbau  
der Möglichkeiten
Neben der Beibehaltung der mobilen 
und alternierenden Telearbeit in ihren 
bisherigen Ausprägungen fordert die 
bfg die Erweiterung des Spektrums 
um solche Varianten, bei denen die 
Arbeit nur in untergeordnetem zeitli-
chem Umfang zu Hause erfolgt. Dass 
das alles von den individuellen Ver-
hältnissen abhängig ist, versteht sich. 
Aber in sehr, sehr vielen Fällen lässt 
sich damit eine Situation herstellen, 
die für Dienststelle und Beschäftigte 
gleichermaßen Vorteile bietet. 

Dies gilt auch für Führungskräfte, 
auch wenn hier sicherlich in jedem 
Einzelfall ganz genau zu prüfen sein 
wird, in welchem Umfang Aufgaben 
zu erledigen sind, die die Anwesen-
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heit in der Dienststelle nicht erfor-
dern und in welcher Form dies sinn-
voller Weise geschehen sollte. Der 
Hauptpersonalrat hat sich mit Erfolg 
dafür stark gemacht, dass dieser Weg 
künftig beschritten werden kann. 

Flexitage für alle!
Daneben muss allen Beschäftigten 
die generelle Möglichkeit eingeräumt 
werden, eine gewisse Anzahl soge-
nannter Flexitage zu nehmen, an de-
nen von zu Hause aus gearbeitet wer-
den kann. Dieses Instrument wurde 
unter anderem im Finanzministerium 
erfolgreich erprobt. Es sollte den Be-
schäftigten im ganzen Ressort zur 
Verfügung gestellt werden! 

Was darunter zu verstehen ist? 
Den Beschäftigten wird es mit Flexi-
tagen ermöglicht, an einer bestimm-
ten Zahl von Arbeitstagen im Jahr 
von zu Hause aus zu arbeiten, nicht 
zuletzt auch, um so Handwerker-Ter-
mine etc. in den Griff zu bekommen. 
Den Beschäftigten wird hierzu ein 
Notebook mit den entsprechenden 
Zugriffsmöglichkeiten auf die IT zur 
Verfügung gestellt. Letztlich muss es 
aber nur darum gehen, dass jemand 
für diesen Tag sinnvoll mit Arbeit ein-
gedeckt ist.

Satellitenarbeitsplätze?
Hoffnungen setzt die bfg auch in ein 
Projekt, das als Pilotprojekt von der 
Staatsregierung auf den Weg ge-
bracht wurde und sich derzeit in der 
Umsetzung befindet: die sogenann-
ten Behördensatelliten. Ermöglicht 
werden soll dabei von Fall zu Fall ein 

heimatnäheres Arbeiten fernab der 
eigentlichen Dienststelle in einem 
staatlichen Büro – fürs Erste an fünf 
noch einzurichtenden Pilot-Standor-
ten mit insgesamt 100 Arbeitsplätzen 
für die gesamte Staatsverwaltung. 
Auf die Ergebnisse sind wir gespannt! 

Die Hoffnung für die Beschäftigten 
der Finanzverwaltung liegt für die 
bfg in der vorhandenen Dienststel-
lenstruktur der Steuer- und Staatsfi-
nanzverwaltung in der Fläche. – Bei 
rund 150 vorhandenen Dienststellen 
muss es eigentlich „nur noch“ darum 
gehen, Satellitenarbeitsplätze an den 
bestehenden Einrichtungen auszu-
bringen, damit Beschäftigte einzelne 
Tage heimatnäher arbeiten können. 
– Also gut, ganz so einfach ist es na-
türlich auch nicht, aber eine Option 
für die nähere Zukunft ist es auf je-
den Fall!  

Es geht um die Zukunft  
unserer Verwaltung!
Denn eines muss allen Beteiligten 
doch bewusst sein: Wenn wir uns 
diesen Entwicklungen verweigern, 
wenn wir uns diesen Chancen verwei-
gern, ist die Finanzverwaltung sehr 
schnell nicht mehr konkurrenzfähig 
im Ringen um gute Nachwuchskräf-
te! Und wir werden gute junge Leute 
zunehmend auch nicht mehr halten 
können! – Unseren Vorsprung, den 
wir vor zwei Jahrzehnten gegenüber 
anderen hatten, haben wir sowieso 
längst verspielt! Wir müssen endlich 
die Vorurteile begraben und die tech-
nischen Möglichkeiten nutzen!

Telearbeit
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derzeit von besonderer Bedeutung 
sind. Im Mittelpunkt freilich stand 
die Personalsituation beim Landes-
amt für Finanzen und die spürbar 
schwieriger werdende Nachwuchs-
gewinnung. 

Der Arbeitskreis begrüßt selbst-
verständlich die Stellenplanverbes-
serungen der letzten Jahre. Die tat-
sächliche Personalsituation gestaltet 
sich jedoch schwierig. So hat auch die 
Staatsfinanzverwaltung inzwischen 
mit zunehmend höheren Durchfall-
quoten bei den Prüfungen in der 
2. und 3. QE zu kämpfen. Dringend 
gesucht sind auch Dozenten, um die 
theoretische Ausbildung an der HföD 
und der Landesfinanzschule bewerk-
stelligen zu können. Aber auch die 
praktische Ausbildung stellt zuneh-
mend eine Herausforderung dar, sind 
ja nicht an allen Dienststellen auch 
alle Ausbildungsbereiche vorhanden.

Aufgrund der herausragenden politi-
schen Bedeutung der Beihilfebearbei-
tung und der Einführung der Papier-
losen Sachbearbeitung in der Beihilfe 
(PSB) und deren zweiter Stufe, der 
Computergestützten Rechnungsprü-
fung (CRP), wird zudem Personal in 
großer Zahl in der Beihilfebearbeitung 
konzentriert. Der Beihilfebereich ist 
damit wohl der einzige, der in den 
letzten Jahren einen Personalauf-
wuchs erfahren hat.  

Geradezu „prädestiniert“ scheinen  
die Beschäftigten der Staatsfinanz 
aufgrund ihrer Ausbildung für den 
Einsatz in anderen staatlichen und 
kommunalen Bereichen zu sein. Dies 
dürfte der Grund für die vielen Abwer-
bungen durch andere Verwaltungen 
sein, insbesondere durch die Kom-
munen. Dieser Verlust bestens aus-
gebildeter Kolleginnen und Kollegen 
stellt aus Sicht des Arbeitskreises ein 
großes Ärgernis dar! Hier sollte die 
Politik endlich handeln und die Kom-
munen bei der eigenen Ausbildung 
ihres Nachwuchses stärker unterstüt-
zen! Dazu bedarf es eines ressort-
übergreifenden Austausches der Mi-
nister zu dieser Frage. Es kann nicht 
sein, dass die Kommunen das Risiko 
der Ausbildung – das des Scheiterns 
und der finanziellen Fehlinvestition – 
auf die Finanzverwaltung abladen! Telearbeit hilft, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. 
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